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IV. Neufassung 

der 

Hauptsatzung 
 

der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand vom 10. September 2004  

 

 

 

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 
8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 
der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAE-
VO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben  

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand erfolgen im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Freinsheim. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen kön-
nen abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Gemeindever-
waltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude 
und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung 
durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Ausle-
gungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen 
keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an 
mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.  

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür 
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates 
oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an den Bekannt-
machungstafeln, die sich an den nachfolgend genannten Stellen befinden  

Bahnhofstrasse 52 

Dr.-Welte-Strasse 2 

Westring 2 (Ecke Ritter-von-Geissler-Strasse) 

Speyerer Strasse, Ecke Holzweg/Schlagweg 

Ecke Friedrichstrasse/ Gerolsheimer Strasse 

bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr 
möglich ist. 
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(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vor-
geschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebba-
ren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an den in Absatz genannten Be-
kanntmachungstafeln. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hinder-
nisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntma-
chung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntma-
chungsform vorgeschrieben ist. 

 

 

§ 2 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

Die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand können nach Maßga-
be des § 17a GemO  in den gesetzlich festgelegten Fällen einen Bürgerentscheid über  wich-
tige Gemeindeangelegenheiten beantragen. 

 

 

 

§ 3 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates 

(1) Der Ortsgemeinderat bildet einen Haupt- und Finanzausschuss; der Haupt- und Finanz-
ausschuss hat 8 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter. 

(2) Der Ortsgemeinderat bildet neben dem Haupt- und Finanzausschuss folgende weitere 
Ausschüsse: 

1. Rechnungsprüfungsausschuss, 

2. Schulträgerausschuss 

3. Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Dorfverschönerung und Friedhof 

4. Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

5. Jugend-, Vereins- und Kindergartenausschuss 

6. Ausschuss für Fremdenverkehr und Feste 

(3) Die Ausschüsse gemäß Absatz 2 haben 8 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertre-
ter. Abweichend von Satz 1 hat der Rechnungsprüfungsausschuss 7 Mitglieder und für jedes 
Mitglied 1 Stellvertreter. 

(4) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemeinderates gewählt. Die 
folgenden Ausschüsse werden aus Mitgliedern des Gemeinderates und sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand gebildet: 

1. Schulträgerausschuss 

2. Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Dorfverschönerung und Friedhof 

3. Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

4. Jugend-, Vereins- und Kindergartenausschuss 

5. Ausschuss für Fremdenverkehr und Feste 
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Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder sollen Mitglied des Gemeinderates sein; ent-
sprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder.  

Dem Schulträgerausschuss treten nach Maßgabe des § 90 Schulgesetz ein Vertreter der  
Eltern und einen Vertreter der Lehrer der Grundschule Weisenheim am Sand hinzu. 

Dem Jugend-, Vereins- und Kindergartenausschuss treten die Kindergartenleitung und ein 
Vertreter der Eltern hinzu. Diese Vertreter haben lediglich beratende Stimme. 

 

 

§ 4 
Übertragung von Aufgaben 

des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse 

(1)  Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen 
ist, hat der Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches die Beschlüsse des Orts-
gemeinderates vor zu beraten. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich meh-
rerer Ausschüsse, so obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss die Federführung. 

(2)  Die Übertragung der abschließenden Entscheidung über bestimmte Angelegenheiten 
erfolgt, soweit § 32 Abs. 2 GemO nicht entgegensteht, allgemein oder im Einzelfall durch 
Beschluss des Ortsgemeinderates. Die Übertragung der entscheidenden Beschlussfassung 
gilt, soweit dem beauftragten Ausschuss die Zuständigkeit nicht vorher entzogen wird, bis 
zum Ende der Amtszeit des Ortsgemeinderates. 

(3) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden Ange-
legenheiten übertragen: 

1. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu ei-
nem Betrag von 10.000 €; 

2. Verfügung über Gemeindevermögen sowie Hingabe von Darlehen der Gemeinde ab ei-
ner Wertgrenze von 1.000 € bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €; sowie Veräußerung 
und Jahresverpachtung von Gemeindevermögen ab einer Wertgrenze von 1.000 € bis zu 
einer Wertgrenze von 10.000 €; 

3. Zeitpunkt und Höhe der Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Haushaltssatzung; 

4. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Betrag von 25.000 €, soweit die Entscheidung hier-
über nicht dem Bürgermeister übertragen ist; 

5. Gewährung von Zuwendungen, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeis-
ter übertragen ist; 

6. Stundung und befristete Niederschlagung von gemeindlichen Forderungen ab einem 
Betrag von 1.000  €, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister durch 
Gesetz oder diese Hauptsatzung übertragen ist. 

7. Erlässe und unbefristete Niederschlagung insgesamt. 
 

(4) Dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird die Beschlussfassung über folgende      
Angelegenheiten übertragen: 
 

1. Erteilung des Einvernehmens zu Bauanträgen der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand 
     nach §§ 31-35 BauGB 
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(5) Dem Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Dorfverschönerung und Friedhof wird die 
Beschlussfassung über folgende Angelegenheiten übertragen: 

1. Vorberatung des Forsthaushaltes 

2. Vorberatung der Friedhofssatzung 

3. Vorberatung der Feldwegesatzung 

4. Dorfverschönerung 

(6)  Der Rechnungs- und Prüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung und erarbeitet eine 
Empfehlung an Ortsgemeinderat zur Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten. 

 

§ 5 
Übertragung von Aufgaben 

des Ortsgemeinderates auf den Bürgermeister 

Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Gemeinde bis 
zu einer Wertgrenze von 1.000 € im Einzelfall, 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu 
einer Wertgrenze von 5.000 € im Einzelfall, 

3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen des Gemeinderates oder 
des zuständigen Ausschusses, 

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Maß-
gabe allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Gemeinderates bis zu einem Betrag 
von 1.000 € im Einzelfall 

5. Stundung gemeindlicher Forderungen und befristete Niederschlagung bis zu einem Be-
trag von  1.000 € im Einzelfall, 

6. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte, 

7. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 15.000 €  im Einzelfall,  

8. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und § 33 BauGB und in den Fällen 
des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Ent-
wicklung und Ordnung nicht berührt werden , 

9. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur Fristwah-
rung. 

10. Zustimmung zu Leistungen über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Betrag 
von 2.500 € 

 

 

§ 6 
Beigeordnete 

(1) Die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand hat bis zu zwei Beigeordnete. 

(2) Die Beigeordneten sind ehrenamtlich tätig. 

(3) Für die Verwaltung der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand wird ein Geschäftsbereich 
gebildet, der auf den 1. Beigeordneten zu übertragen ist.  
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§ 7 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates 

(1)Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwen-
dungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinde-
rates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7.  

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,00 €. 

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten zwischen   
Wohnort und Sitzungsort erstattet . 

(4) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Gemeinderatsmitglieder für Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.  

(5) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an einem Tag wird nur ins-
gesamt ein Sitzungsgeld gewährt.  

(6) Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen erhalten zusätzlich eine be-
sondere Entschädigung in Höhe von 12,50 € monatlich. Diese Aufwandsentschädigung wird 
als jährlicher Gesamtbetrag jeweils zu Jahresbeginn ausgezahlt. 

(7) Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen erhalten für die Teilnahme 
an Besprechungen des Ortsbürgermeisters auf dessen Einladung hin ebenfalls ein Sitzungs-
geld in Höhe der nach Absatz 2 festgesetzten Entschädigung pro Besprechung. 

 

 

§ 8 
Aufwandsentschädigung 

für Mitglieder von Ausschüssen 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine Entschädigung in Form 
eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,00 €. 

(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und des Ortsgemeinderates oder der Gemeinde 
erhalten eine Entschädigung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5  

 

 

 

§ 9 
Aufwandsentschädigung 
des Ortsbürgermeisters  

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 
KomAEVO. 

(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach 
einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde ge-
tragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf 
die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 
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§ 10 
Aufwandsentschädigung 

der Beigeordneten 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für 
die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel 
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Er-
folgt die Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so 
beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine 
nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen. 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen ist, 
erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 % der dem Ortsbürger-
meister zustehenden monatlichen Aufwandsentschädigung. 

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 oder 2 
gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates, der Aus-
schüsse, und der Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ge-
meinderatesmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung; sofern sie nicht bereits hierfür 
eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder Ausschussmitglied erhalten. § 7 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

(4) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind, jedoch 
in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen 
und denen keine Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 oder 2 gewährt wird, erhal-
ten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädi-
gung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens 
jedoch 11,20 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des Bürgermeis-
ters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 Abs. 4 GemO. 

(5) § 7 Abs. 4 und 5 sowie § 9 Abs. 2 gelten entsprechend. 

 

 

§ 11 

Aufwandsentschädigung 
für Feldgeschworene   

(1) Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmarkungen sowie für die 
Grenzbegänge eine Entschädigung, die nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die 
Wegstrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. Die 
Entschädigung beträgt 10 € je Stunde.  Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte des 
Stundensatzes zu entschädigen. 

(2) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§12 

Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter 

(1) Beauftragte für gemeindliche Einrichtungen, Sportanlagenwarte, Beauftragte in der Kin-
der und Jugendarbeit und sonstige Inhaber von Ehrenämtern erhalten eine Aufwandsent-
schädigung, die nach Stundensätzen bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecken vom 
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die Entschädigung 
beträgt 10 € je volle Stunde.  

(2) Die Büchereibeauftragte erhält  eine pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 
160 € monatlich. 

(3) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend 

 

 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 10.08.1999, geändert durch 1. Änderungssatzung    

     vom 28.1.2000 und durch 2. Änderungssatzung vom 30.8.2002 außer Kraft. 

 

 

Weisenheim am Sand, 10.September 2004 

 

 

 

Dieter Helt  

Ortsbürgermeister  


